
staatlichen Organen im Zusammenhang mit den Wah
len zum Kreistag bzw. zur Stadtverordnetenversamm
lung;

d) sie fordert zur Einreichung von Wahl Vorschlägen für 
die Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverordneten
versammlung auf;

e) sie prüft die von den Wahlkreiskommissionen zugelas
senen Wahl Vorschläge auf die Einhaltung der gesetz
lichen Bestimmungen, bestätigt sie und entscheidet end
gültig über die Zurückweisung eines Wahlvorschlages 
für die Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverordne
tenversammlung ;

f) sie veranlaßt die Herstellung der Stimmzettel für die 
Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverordnetenver
sammlung;

g) sie stellt das Wahlergebnis fest, übergibt die Wahl
unterlagen der Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadt
verordnetenversammlung an die Mandatsprüfungskom
mission des Kreistages bzw. der Stadtverordnetenver
sammlung und benachrichtigt die gewählten Abgeord
neten und Nachfolgekandidaten.

§ 8

Aufgaben der Stadt-, Stadtbezirks- und 
Gemeindewahlkommissionen

(1) Die Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeindewahlkommis
sionen leiten das gesamte Wahlgeschehen in ihrem Terri
torium. Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Stadtverordnetenversamm
lung, Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertretung. 
Sie überwachen die Einhaltung der wahlrechtlichen Be
stimmungen für die Wahlen zur Volkskammer und zu den 
örtlichen Volksvertretungen.

(2) Bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, 
Stadtbezirksversammlung bzw. der Gemeindevertretung 
haben sie insbesondere folgende Aufgaben:
a) Sie bereiten die Wahlen zur Stadtverordnetenversamm

lung, Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertre
tung vor und leiten ihre Durchführung;
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